
 

Aus-und Fortbildungsinstitut des 
Landes Sachsen-Anhalt 
zuständige Stelle nach BBiG  

 
Abschlussprüfung 2019 im Ausbildungsberuf 

Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste 
 

 

3. Prüfungsbereich: Wirtschafts- und Sozialkunde, alle Fachrichtungen 
 

 
Lösungsskizze/Bewertungsbogen: 
 

Kenn-Nummer:  

 
zu erreich. 

Punkte 
Erst- 

korrekt 
Zweit- 
korrekt 

PA 

Aufgabe 1 

1.1. 6 Punkte 
Gesetze, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Arbeitsvertrag 
bilden eine Reihenfolge, bei der die Vertragsbedingungen für den 
Arbeitnehmer nicht schlechter werden dürfen 
 
1.2. 2 Punkte 
Ja, a) mehr als 10 AN im Betrieb beschäftigt, b) AN länger als 6 
Monate im Betrieb beschäftigt 
 
1.3. 4 Punkte 
Es gilt das Kündigungsschutzgesetz, deshalb muss die Kündigung 
sozial gerechtfertigt sein. Es ist jedoch kein Umsatzrückgang oder 
Rationalisierung zu erwarten. Aus betriebsbedingten Gründen kann 
ihr nicht gekündigt werden. Eigenes Beispiel möglich! 
 
1.4. 2 Punkte 
Personelle Angelegenheit und Anhörung 
 
1.5. 2 Punkte 
drei Wochen ab Zugang der Kündigung 
 
1.6. 2 Punkte 
30.04.19 (1 Monat) 
 

18 
 

   

Aufgabe 2 

Öffentlichkeitsarbeit (Image der Einrichtung verbessern), 
Verkaufsförderung (Absatzunterstützende Maßnahmen), 
Absatzwerbung (Leistungen der Einrichtung hervorheben)  

 

Beispiele: Sponsoring Ö, Handzettel A, Probeexemplare V oder 
andere Nennungen 

 

9    

Aufgabe 3 

a) Fixe Kosten, da unabhängig von Auslastung (Besucher) 

b) Variable Kosten, da abhängig von Anzahl der Benutzer 

c) Variable Kosten, da abhängig von Anzahl der Anfragen in der 
Recherche 

d) Fixe Kosten, da unabhängig von Anzahl der Besucher 
/Benutzer gezahlt wird (zeitabhängig) 
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Aufgabe 4   3 x 5 Punkte 

Friktionelle Arbeitslosigkeit entsteht beim Übergang von einer 
Arbeitsstelle zu einer anderen, ist in der Regel nur von kurzer Dauer 
und auch in Phasen einer Vollbeschäftigung unvermeidlich. 

Saisonale Schwankungen ergeben sich im Jahresverlauf aufgrund 
von Klimabedingungen (z. B. Arbeitslosigkeit in der Landwirtschaft im 
Winter oder in Freizeitparks) oder aufgrund von 
Nachfrageschwankungen (z. B. in der Gastronomie während der 
Nebensaison). 

Konjunkturelle Arbeitslosigkeit ist eine Folge von 
Konjunkturschwankungen. Bei Mangel an Absatzmöglichkeiten 
entlassen die Unternehmen im Abschwung Arbeitskräfte, die sie im 
Aufschwung wieder einstellen. 

Strukturelle Arbeitslosigkeit: Sie ist das Ergebnis fortdauernder 
Strukturkrisen oder Ungleichgewichte zwischen der Struktur des 
Angebots und der Nachfrage nach Arbeitskräften 

mismatch Arbeitslosigkeit: Ursächlich sind hier die Unterschiede 
zwischen der Qualifikation der Arbeitslosen und den Anforderungen 
bei den offenen Stellen, beispielsweise wenn Arbeitslose nicht die 
Qualifikationsanforderungen für eine Beschäftigung erfüllen (englisch 
mismatch). 
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Aufgabe 5 

5.1.   4 Punkte 

Beratungs- und Initiativrecht; Kontrollfunktion gegenüber Ministerrat 
und Kommission; Mitbestimmung bei Gerichtsbeschlüssen; bildet 
gemeinsam mit dem Rat der EU die Haushaltsbehörde 

 

5.2.   12 Punkte 

Organ Zusammensetzung Aufgaben 

Europä-
ischer Rat 

 

Staats- bzw. 
Regierungschefs der 
Mitgliedsländer; 

(1 P.) 

legt die allgemeinen 
politischen 
Zielvorstellungen fest, 

Beschlussfassung von 
Grundsatzentscheidungen 

(2 P.) 

Rat der 
EU 

(Minister-
rat) 

 

Fachminister der 
Mitgliedsländer; 

Zusammensetzung ändert 
sich je nach 
Beratungsgegenstand 

(2 P.)  

erlässt Richtlinien und 
Verordnungen (Legislative) 
Haushaltsbehörde 
gemeinsam mit dem 
Parlament 

(2 P.) 

Europä-
ische 
Kommis-
sion 

 

Kommissare (1 Kommissar 
pro Mitgliedsland), die für 5 
Jahre von den nationalen 
Regierungen bestimmt 
werden, jedoch 
weisungsunabhängig sind 

(2 P.) 

„Hüterin der Europäischen 
Verträge“ 

Beratungs- und 
Initiativrecht; Ausführung 
der Beschlüsse; 
Kontrollfunktion 
(Überwachung der 
Einhaltung der EU-
Verträge und der 
Verwaltung des EU-
Haushalts) 

(3 P.) 
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5.3.   23 Punkte 

28 Mitgliedsländer dürfen wählen. (1 P.) oder 27 ohne UK je nach 
Brexitlage 
Mitgliedstaaten: 
Frankreich, Deutschland, Niederlande, Belgien, Italien, Luxemburg, 
Vereinigtes Königreich GB und Nordirland, Irland, Dänemark, 
Griechenland, Portugal, Spanien, Finnland, Österreich, Schweden, 
Lettland, Estland, Litauen, Polen, Tschechische Republik, Slowakei, 
Ungarn, Slowenien, Malta, Zypern, Bulgarien, Rumänien, Kroatien 
 

5.4.   11 Punkte 

Verhältniswahl 
- die Parteien stellen Listen mit Kandidaten und Kandidatinnen auf 
- die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger geben ihre Stimme 

nicht über eine einzelne Persönlichkeit, sondern einer Partei, die 
über die Aufstellung der Liste entscheidet (Listenplätze!) 

- wird auch Listenwahl genannt (3 P.) 
 

- Vorteile: 
- alle Stimmen zählen 
- relativ gute Abbildung des Wählerwillens, denn die Sitzverteilung 

im Parlament repräsentiert das Verhältnis des Wahlerfolgs der 
Parteien 

- auch kleine und mittlere und vor allem neue Parteien erhalten 
dadurch ein politisches Mitwirkungsrecht 

- Verhinderung extremer politischer Umschwünge 
- die Parteien können Experten ohne Probleme ins Parlament holen 
(4 P.) 
- Nachteile: 
- Gefahr der Zersplitterung des Parlaments, wenn sehr viele 

Parteien dort vertreten sind 
- die Regierungsbildung wird erschwert – Bildung von Koalitionen 

nötig 
- die Regierungen können dadurch instabiler sein 
- der Wähler kann nicht entscheiden, wer bzw. welcher 

Koalitionspartner regiert 
- der Wähler hat keinen direkten Einfluss auf die Kandidaten, die in 

das Parlament einziehen, da die Listen in der Regel von den 
Parteien aufgestellt werden 

- die Abgeordneten sind abhängig von ihrer Partei, da diese die 
Kontrolle über die Abgeordnetenliste hat 

(4 P.) 
 

Gesamt:  100    

Vom Verfasser erreichte Leistungspunkte:      

Rangpunkte:      

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Leistungspunkte  Leistungspunkte Rangpunkte Note

100,00 98,00 15 1 (sehr gut)

unter 98,00 bis 95,00 14 1 (sehr gut)

unter 95,00 bis 92,00 13 1 (sehr gut)

unter 92,00 bis 89,00 12 2 (gut)

unter 89,00 bis 85,00 11 2 (gut)

unter 85,00 bis 81,00 10 2 (gut)

unter 81,00 bis 77,00 9 3 (befriedigend)

unter 77,00 bis 72,00 8 3 (befriedigend)

unter 72,00 bis 67,00 7 3 (befriedigend)

unter 67,00 bis 62,00 6 4 (ausreichend)

unter 62,00 bis 56,00 5 4 (ausreichend)

unter 56,00 bis 50,00 4 4 (ausreichend)

unter 50,00 bis 44,00 3 5 (mangelhaft)

unter 44,00 bis 37,00 2 5 (mangelhaft)

unter 37,00 bis 30,00 1 5 (mangelhaft)

unter 30,00 bis 0,00 0 6 (ungenügend)


